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Geistliche Vollmacht des Papstes

Die geistliche Vollmacht des Papstes ist die spirituelle Kehrseite der

katholischen Primatsidee, wie sie seit dem frühen Mittelalter ausgestaltet

wurde.

In der Alten Kirche der ersten christlichen Jahrhunderte genoss

der Bischof von Rom lediglich einen gewissen Ehrenvorrang vor

den anderen Patriarchen, da sein Bischofssitz an den Gräbern der

Apostel Petrus und Paulus lag, wenngleich die römischen Bischöfe

spätestens ab Leo I. (440-461) versuchten, die entscheidende Autorität

der gesamten Kirche zu werden. Den Ausbau einer ganz auf Rom

ausgerichteten und von dort her bestimmten Kirche erreichten die Päpste

erst mit der voranschreitenden Entfremdung ab dem 8. Jahrhundert

und dann schließlich der endgültigen Trennung zwischen Ost- und

Westkirche 1054. Ab dem 11. Jahrhundert entwarfen die Vordenker des

Reformpapsttums eine Lehre der geistlichen Fundierung päpstlicher

Gewalt. Der seit frühester Zeit als Petrusdienst bzw. -amt verstandene

Auftrag des Papstes wurde erstmals zu einer Stellvertreterschaft

Christi auf Erden ausgebaut. In der Absetzung vom Einfluss weltlicher

Herrscher in kirchlichen Angelegenheiten, wie er für das Frühmittelalter

kennzeichnend war, propagierten Päpste und römische Theologen

die Unterordnung jeglicher weltlichen Autorität unter den Papst. Als

entscheidendes Dokument kann hier der Dictatus Papae Gregors VII.

gelten. Die grundlegende Vorstellung war, dass von der Stärke

des Hauptes der Kirche auch die Kraft der ganzen Christenheit

ausgeht. So kam es zu einer ersten Zentralisierung in Fragen der

Bistumsgründungen, der Heiligsprechungen, des Ritus und der

Irrtumslosigkeit der römischen Kirche. Außerdem wurde eine neuartige

Petrusmystik entfaltet und von der Würde des Petrus her dem Papst

als dessen Nachfolger eine Amtsheiligkeit zugesprochen. Vordenker

einer charismatisch-geistlichen Vollmacht des Papstes besonders

auch gegenüber den Bischöfen war Bernhard von Clairvaux. In seiner

Schrift "De consideratione" (um 1145) spricht er von der plenitudo

potestatis (Machtfülle) des Papstes über den ganzen Erdkreis, die sich

von den Bischöfen abhebt, die nur Verantwortung für ihre Teildiözese

haben. Den Höhepunkt mittelalterlichen Primatsdenken bildete das

Herrschaftsverständnis Innozenz' III., der sich endgültig als Stellvertreter

Christi bezeichnete und vom göttlichen Recht her eine durchgängige

Vollmacht des Papstes in kirchlichen Dingen vertrat.

An diese Vorstellungen, die im Mittelalter und der frühen Neuzeit an

den politischen Realitäten scheiterten, knüpfte das 19. Jahrhundert

an und erreichte deren jurisdiktionelle Durchsetzung auf dem Ersten
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Vatikanischen Konzil in der Dogmatisierung der vollgültigen und obersten

Jurisdiktionsgewalt über die ganze Kirche, die allein dem Papst zukommt.
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